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VI.
Verjährung, Zuständigkeit bei Streitigkeiten

§ 15
Verjährung, Anmeldung von Ansprüchen

(1) Forderungen aus den wechselseitigen Beziehun
gen zwischen dem Reisebüro und dem Kunden ver
jähren nach Ablauf von 2 Jahren.

(2) Forderungen aus wechselseitigen Beziehungen, die 
dem Geltungsbereich des Vertragsgesetzes unterliegen, 
verjähren entsprechend den Bestimmungen des Ver
tragsgesetzes.

(3) Forderungen aus den wechselseitigen Beziehun
gen sind spätestens 6 Wochen nach der im Vertrag fest
gelegten Beendigung der Reise bei dem Vertragspart
ner anzumelden. Erfolgt eine Anmeldung durch den 
Kunden nach dieser Frist, so sind die Forderungen nur 
noch durchsetzbar, wenn das Reisebüro auf Grund spe
zieller Bedingungen der Leistungsträger seinerseits 
den Anspruch noch durchsetzen kann.

(4) Die im Abs. 1 genannte Frist beginnt am ersten 
Tag des Monats, der auf den Tag folgt, an dem die 
Leistung des Reisebüros beendet ist.

§ 16
Anwendung des Zivilrechts und des Vertragsgesetzes

Soweit in diesen Leistungsbedingungen des Reise
büros keine besonderen Regelungen getroffen sind, gel
ten die Bestimmungen des Zivilrechts bzw., soweit die 
Kunden dem Geltungsbereich des Vertragsgesetzes un
terliegen, die Bestimmungen des Vertragsgesetzes.

§ 17
Zuständigkeit bei Streitigkeiten

(1) Für Streitigkeiten zwischen dem Reisebüro und 
dem Kunden ist das Gericht am Sitz der Zweigstelle 
des Reisebüros, die den Leistungsvertrag abgeschlossen 
hat, zuständig.

(2) Streitigkeiten zwischen dem Reisebüro und den 
Kunden, die dem Geltungsbereich des Vertragsgesetzes 
unterliegen, entscheidet das Staatliche Vertragsgericht.

VII.
Schlußbestimmung

§18
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.
Berlin, den 10. Mai 1967

Der Minister für Verkehrswesen
I. V.: W e i p r e c h t  

Stellvertreter des Ministers

Anlage
zu § 9 vorstehender Anordnung

V ersicherungsbedingungen

1. Das Reisebüro versichert jeden Kunden der an 
einer durch das Reisebüro organisierten Reise 
teilnimmt, durch eine Globalversicherung gegen 
auftretende Schäden und Verluste am Reisegepäck 
sowie gegen Unfall gemäß Ziff. 2.

2. Die Entschädigung beträgt je Person:
a) für die Reisegepäckversicherung: bis 1000 MDN
b) für die Unfallversicherung:

Kinder bis zum vollendeten 7. Le
bensjahr

im Todesfall 500 MDN
im Invaliditätsfall bis 4000 MDN

Jugendliche bis zum vollendeten 
17. Lebensjahr

im Todesfall 1000 MDN
im Invaliditätsfall bis 4000 MDN

Personen über 17 Jahre
im Todesfall 2000 MDN
im Invaliditätsfall bis 4000 MDN.

Der Kunde kann durch Vereinbarungen mit dem 
Reisebüro die Reisegepäckversicherung auf eigene 
Kosten erhöhen.
Für den Versicherungsschutz sind die entsprechen
den Allgemeinen Bedingungen der Deutschen Ver
sicherungs-Anstalt maßgebend.

3. Ein Versicherungsschutz durch die Deutsche Ver
sicherungs-Anstalt besteht nicht für Unfälle und 
deren Folgen, die nicht zum Invaliditäts- oder To
desfall führen, mit Ausnahme von Reisegepäck
schäden.

4. Der genannte Versicherungsschutz erstreckt sich 
nicht auf eintretende Krankheitsfälle und daraus 
entstehende Kosten.

5. Bei Krankheitsfällen im Ausland richtet sich die 
ärztliche Betreuung nach den mit den jeweiligen 
Staaten abgeschlossenen Abkommen über gegen
seitige Sozialpolitik.
Bestehen solche Abkommen nicht, vereinbart das 
Reisebüro mit seinem Vertragspartner in dem je
weiligen Staat, in welchem Umfang Hilfe bei Er
krankungen gewährt wird.

Hinweis
für alle Bezieher der Verkündungsblätter des Staatsverlages der Deutschen Demo
kratischen Republik.
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